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 THEMENSCHWERPUNKT

Die Erwartungen an das Jahres-
endgeschäft sind gedämpft. 
Dominierendes Thema bleibt die 
Altersvorsorge – auch wenn in 
diesem Jahr keine gesetzgeberi-
sche Maßnahmen einen Schluss-
verkauf auslösen. 

Die Kunden-Ansprache 
kann verständlich und 
„gerichtsfest“ sein. Dies 
beweist em. Prof. Dr. 
Günther Zimmermann.

Seite 

Trotz Digitalisierung 
ist der Vermittler nicht 

chancenlos bei jüngeren 
Kunden, sagt Prof. Dr. 

Michaele Völler.
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M A R K T  J  P O L I T I K

D E R E X P E R T E
Dr. Günther Zimmermann
Der Professor emeritus an 
der Technischen Universität 
Braunschweig forscht seit 
1980 zum Thema „Textver-
ständlichkeit“. Er gibt diese 
Erkenntnisse seit 1992 an 
die Wirtschaft weiter. 
2004 gründete er mit 
Uwe Kalinowski die Firma 
lingua@MEDIA, die unter 
anderem den „Braunschwei-
ger Verständlichkeitstest“ 
entwickelte. Seit 2010 über-
arbeitet er Versicherungsbe-
dingungen für den Gesamt-
verband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V.

 „Die	   liest	   ohnehin	   niemand.	   Und	   außerdem:	  
Versicherungsbedingungen	   sind	   rechtsver-‐
bindliche	  Texte.	  Änderungen	  würden	  dazu	  

führen,	  dass	  die	  Gerichtsfestigkeit	  grundsätzlich	  
in	  Frage	  gestellt	  wird.“	  Beide	  Argumente	  wurden	  
mir	  auf	  der	  Vorstandssitzung	  eines	  Versicherungs-‐
unternehmens	  entgegengehalten.	  Zu	  Recht?
Dass	   Versicherungstexte	   nicht	   zur	   Lieblings-‐

lektüre	   von	   Versicherten	   gehören	   und	   darum	  

fend,	  hat	  aber	  –	  weitergedacht	  –	  Folgen:	  
	  Der	  Gesetzgeber	  hat	  sie	  gewollt,	  aber	  im	  Versi-‐
cherungsalltag	   werden	   sie	   nur	   als	   Alibi-‐
Dokumente	  genutzt.	  
	  Woher	   weiß	   denn	   der	   Kunde,	   welche	   Rechte	  

ten	  erfüllen,	  wenn	  er	  sie	  gar	  nicht	  kennt?	  
	  Und	  was	  sollen	  die	  Kunden	  tun,	  die	  sich	  infor-‐
mieren	  möchten,	  es	  aber	   (aufgrund	  einer	  un-‐
verständlichen	   Sprache)	   nicht	   können?	   Ein-‐
fach	  vertrauen?	  Und	  das	  nach	  den	  Erfahrungen	  
der	  Finanzmarktkrise?	  

Würden	   Versicherungsbedingungen	   gelesen,	  
wenn	   sie	   allgemeinverständlich	   wären?	   Das	  
scheint	  so	  zu	  sein,	  wie	  eine	  Erhebung	  andeutet,	  
die	  wir	  mit	  unserer	  Firma	  Lingua@Media	  im	  Fe-‐

Frage	  bejaht	  haben.

„Mangelnde Gerichtsfestigkeit“

Dieser	  Einwand	  muss	  ernsthaft	  geprüft	  werden,	  
aber	   –	   um	   es	   vorwegzunehmen	   –	   er	   hält	   einer	  
Überprüfung	  nicht	  stand.	  Welche	  einschlägigen	  
Normen	   hat	   der	   Gesetzgeber	   formuliert?	   Drei	  

heißt	  es:	  „Sind	  alle	  dem	  Verbraucher	  in	  Verträgen	  
unterbreiteten	  Klauseln	  oder	  einige	  dieser	  Klau-‐
seln	  schriftlich	  niedergelegt,	  so	  müssen	  sie	  stets	  
klar	  und	  verständlich	  abgefasst	  sein.	  Bei	  Zweifeln	  

über	  die	  Bedeutung	  einer	  Klausel	  gilt	  die	  für	  den	  
Verbraucher	  günstigste	  Auslegung.“

sagt:	  „Bestimmungen	  in	  Allgemeinen	  Geschäfts-‐
bedingungen	  sind	  unwirksam,	  wenn	  sie	  den	  Ver-‐
tragspartner	  des	  Verwenders	  entgegen	  den	  Gebo-‐
ten	   von	   Treu	   und	   Glauben	   unangemessen	   be-‐
nachteiligen.	   Eine	   unangemessene	   Benachteili-‐
gung	   kann	   sich	   auch	   daraus	   ergeben,	   dass	   die	  
Bestimmung	   nicht	   klar	   und	   verständlich	   ist.“	  
Und	   das	  Versicherungsvertragsgesetz	   bestimmt	  

rungsnehmer	  den	  erteilten	  Rat	  und	  die	  Gründe	  
hierfür	  klar	  und	  verständlich	  vor	  dem	  Abschluss	  
des	  Vertrags	  in	  Textform	  zu	  übermitteln.“	  

Was kommt beim Kunden an?

„Der vollständige oder teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.“ 
Mit	  diesem	  Text	  aus	  Versicherungsbedingungen	  

tiert.	   Und	   zwar	   mit	   der	   Methode	   des	   „Lauten	  
Denkens“.	  Beim	  Lauten	  Denken	  liest	  eine	  Person	  
den	  Text,	  und	  alles,	  was	  ihr	  dabei	  durch	  den	  Kopf	  
geht,	  spricht	  sie	   laut	  aus.	  Die	  Äußerungen	  wer-‐
den	   auf	   Tonträger	   aufgezeichnet,	   später	   aufge-‐
schrieben	  und	  ausgewertet.
Keiner	  unserer	  Versuchsteilnehmer	   (überwie-‐

gend	  Akademiker)	  hat	  den	  Text	  nach	  einmaligem	  
Lesen	  verstanden.	  Sie	  alle	  mussten	  ihn	  mehrmals	  
lesen,	   ohne	   ihn	   dann	   ausreichend	  durchschaut	  

rigkeiten	  mit	  dem	  Satz:
	  „Ich	   begreife	   den	   Satz	   überhaupt	   nicht.	   Da	  
muss	  man	  mindestens	  fünf	  Mal	  lesen,	  um	  halb-‐

Bedingungswerke für Laien 

Verständlich	  –	  und	  dann	  

noch	  gerichtsfest?
Auch eine verständliche Kunden-Ansprache kann „gerichtsfest“ sein. 
Eine von Laien zu verstehende Ansprache generiert Vertrauen, mehrt die 
eigene Reputation und ist damit letztlich auch pro! tabel.
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wegs	   zu	   kapieren,	  was	  die	  wollen.	   -‐	   Ich	   fühle	  
mich	  jetzt	  richtig	  dumm.“
	  „Also	  es	   ist	  ein	  ziemlich	  wirrer	  Satz	   ...	  Also	  so	  
was	  Verschachteltes	  ...“
	  
mes	  Wort.	  Ich	  weiß	  auch	  nicht,	  was	  das	  bedeu-‐
ten	  soll.“
	  Bei	  „Verletzung“	  stellte	  die	  VP	  die	  Frage:	  „Geht	  
es	  hier	  um	  eine	  Unfallversicherung?“
	  Bei	   der	   hohen	   Informationsdichte	   des	   Satzes	  
sind	   leicht	   Fehlinterpretationen	  möglich,	  wie	  
bei	   der	   folgenden	   VP:	   „Also	   grundsätzlich	  
möchte	  der	  Versicherer,	  dass	  er	  eine	  Mitteilung	  
von	  seinem	  Versicherungsnehmer	  erhält.“
	  Ein	  Versuchsteilnehmer	  sagt,	  er	  habe	  den	  Satz	  

jetzt	   verstanden	   und	   resümiert	   mit	   eigenen	  
Worten	   so:	   „Also	   wenn	   der	   Versicherungs-‐
schutz	  wegfällt	   für	   den,	   der	   da	   versichert	   ist,	  
dann	  fällt	  er	  erst	  mit	  dem	  Tag	  weg,	  wo	  er	  auch	  
darauf	   hingewiesen	   wurde	   von	   seinem	   Versi-‐
cherer.“	  Also	  auch	  hier	  ein	  Missverständnis.
	  „Der	   Abschnitt	   ‚des	   Versicherungsfalls	   beste-‐

heit’:	  da	  stolpere	  ich	  drüber.	  Das	  ist	  ja	  ein	  Wort-‐
packen,	  der	  nicht	  gerade	  zum	  Verständnis	  bei-‐
trägt.“	  
	  „Diese	  Obliegenheiten	  stehen	  also	  in	  den	  Versi-‐
cherungsbedingungen.“	   Die	   Versuchsperson	  
hat	  übersehen,	  dass	  es	  um	  eine	  gesonderte	  Mit-‐
teilung	  geht.

(AVB für die Privathaftp! ichtversicherung. Stand: 
09.10.2013, Teil B: Allgemeiner Teil. Abschnitt 
3: „Obliegenheiten des Versicherungsnehmers“, 
Zi" er 4.2 Absatz 2.)

Die Nagelprobe: 
Werden die gültigen Rechtsnormen 
in den herkömmlichen Versicherungs-
bedingungen verwirklicht? 
Als Beispiel ein „ganz normaler“ 
Versicherungstext. Dieser Text ist 
o! ensichtlich nicht leicht verständlich. 

1. Schriftgröße: 
Unser Text und die üblichen Versicherungs-
bedingungen sind häu! g in den Schriftgrö-
ßen 6 oder 7 Punkt (pt) formatiert.

Dazu haben sich Gerichte geäußert: Nach 
einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
München darf das  „Kleingedruckte“ nicht zu 
klein sein. Ein Durchschnittskunde muss es 
ohne Lupe lesen können.  Und: Eine 
7-Punkt-Schrift ist für Kleingedrucktes zu 
klein (vgl. Urteil v. 26.4.2001, AZ: 211 C 
957/019). Das Landgericht Köln hat geur-
teilt: „Texte, die erheblich kleiner abgefasst 
sind als Schriftgröße 12 pt, kann der Leser 

nicht ohne größere Schwierigkeiten zur 
Kenntnis nehmen.“  (18 O 351/08). Und der 
Bundesgerichtshof hat entschieden: „Bedin-
gungen, die nur mit der Lupe und selbst 
dann nicht ohne Mühe zu lesen sind, wer-
den nicht Vertragsbestandteil“ (BGH II ZR 
135/82).

2. Die Satzlänge: 
Der Satz enthält 36 Wörter und ist damit zu 
lang. Hierzu heißt es im „Handbuch der 
Rechtsförmlichkeit“ des Bundesjustizminis-
teriums (Bundesanzeiger vom 22.09.2008):  
„Das Kurzzeitgedächtnis ist gewöhnlich in 
der Lage, Sätze mit bis zu 22 Wörtern zu 
erfassen. Diese sogenannte große mittlere 
Satzlänge sollte daher beim Verfassen von 
Vorschriften als Anhaltspunkt ernst genom-
men werden.“ Allgemein anerkannt sind 
höchstens 18 bis 20 Wörter; dies aber nur 
unter der Voraussetzung, dass der Satzbau 
einfach und der Wortschatz „geläu! g“ ist.

3. Die Satz-Struktur: 
Bei unserem Beispiel-Text handelt es sich 
um einen typisch deutschen „Schachtelsatz“ 
mit unklaren Bezügen und einer hohen 
Informationsdichte. 

4. Der Nominalstil: 
Ausdrücke wie „bei Verletzung“, „nach Ein-
tritt“ und „zur Voraussetzung haben“ gehö-
ren zum berüchtigten Nominalstil (Haupt-
wortstil). Er weist eine hohe Informations-
dichte auf, wird als abstraktes Behörden-
deutsch empfunden und führt oft zu Zwei-
deutigkeiten. Die Zweideutigkeit in unse-
rem Beispielsatz ist o" enkundig. Wir haben 
den Satz einigen unserer Versuchsteilneh-
mer vorgelegt. Angesichts des Ausdrucks 
„bei Verletzung einer Obliegenheit“ waren 
sie überzeugt, es sei der Versicherer, der 
die P# icht verletze. Tatsächlich ist es der 
Versicherte.

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 

hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-

henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 

dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 

Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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	  Was	  der	  Text	  für	  die	  Reputation	  der	  Versiche-‐
rungsunternehmen	  bedeuten	  kann,	  kommt	  in	  
dieser	   Stellungnahme	   zum	   Ausdruck:	   „Man	  
könnte	   böswillig	   vermuten,	   dass	   es	   Methode	  
hat,	   die	  Aussage	   so	   zu	   verschlüsseln,	   dass	   sie	  
kaum	  verständlich	  ist.“

Wir	   haben	   es	   also	   nach	   unserer	   Interpretation	  
und	   den	   Äußerungen	   der	   Versuchsteilnehmer	  
mit	  einem	  schwer	  lesbaren	  und	  schwer	  verständ-‐
lichen	  Text	  zu	  tun.

Der Alternativ-Text

„Was geschieht, wenn Sie nach einem Versicherungs-
fall Ihre Auskunfts- oder Aufklärungsp! ichten ver-
letzt haben? Dann entfällt Ihr Versicherungsschutz, 
vollständig oder teilweise. Dies aber nur unter fol-
gender Bedingung: Wir haben Sie auf die Rechtsfolge 
der P! ichtverletzung hingewiesen. Und zwar durch 
eine gesonderte schriftliche Mitteilung.“ 
Wie	  bewerten	  Versuchsteilnehmer	  den	  Alterna-‐
tivtext	   gegenüber	   dem	   Originaltext?	   Alle	   Ver-‐
suchsteilnehmer	   bezeichneten	   den	   Alternativ-‐
text	   nach	   einmaliger	   Lektüre	   als	   „sehr	   gut	   ver-‐
ständlich“.	  Wenn	   der	   Alternativtext	   a)	   gut	   ver-‐
ständlich	   ist	   und	   b)	   den	   Originaltext	   sachlich	  
richtig	   wiedergibt,	   verliert	   das	   Argument	   „ver-‐

ständliche	  Texte	  können	  nicht	  gerichtsfest	  sein“	  
seine	  Überzeugungskraft.	  Mehr	  noch.	  Unser	  Bei-‐

Textsorte	  Versicherungstexte,	  die	  wenig	  transpa-‐
rent	  und	  rechtssicher	  ist.

Und noch ein Argument 

towski	   zum	   Thema	   „Rechtssicherheit“	   in	   der	  

eine	  Versicherung	  ein	  Vertrag,	  durch	  den	  jemand	  
ein	  wirtschaftliches	  Risiko	  auf	  einen	  Versicherer	  
überträgt;	   hierfür	   zahle	   er	   ein	   Entgelt.	   Ein	   sol-‐
cher	  Risikotransfer	  müsse	  nicht	  mit	  Mitteln	  der	  
Rechtssprache	  formuliert	  werden.	  „Es	  ist	  viel	  na-‐
heliegender,	  die	  Übernahme	  des	  Risikos	  mit	  den	  
Wörtern	   der	   Alltagssprache	   zu	   umschreiben“.	  
Mehr	   noch:	   „Klauseltexte	   in	   Versicherungsver-‐
trägen	  sind	  vor	  allem	  dann	  klar	  und	  verständlich,	  
wenn	  sie	  mit	  den	  Mitteln	  der	  Alltagssprache	  aus-‐

rückgreifen“.	  
Die	   transparente	   und	   rechtssichere	   Textsorte	  

ist	  also	  nicht	  der	  Rechtstext,	  sondern	  der	  einen	  
Risikotransfer	  beschreibende	  Laientext.

 FA ZIT
Bei der Textverständlichkeit 

werden meist nur formale 
Eigenschaften wie Wort-

länge, Satzlänge und -kom-
plexität überprüft. Also das, 
was per Computersoftware 

„gemessen“ werden kann. 
Das reicht aber nicht. 

Mindestens ebenso wichtig 
sind qualitative Gesichts-

punkte, um zu zeigen, worin 
die Schwierigkeiten von 
Ver sicherungstexten für 

den Laien bestehen. Eine 
verständliche Kunden-

Ansprache kann „gerichts-
fest“ sein, Vertrauen generie-

ren, die eigene Reputation 
mehren und letztlich 

pro! tabel sein.

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Was geschieht, wenn Sie nach einem Versicherungsfall Ihre Auskunfts- oder Aufklärungspfl ichten 

verletzt haben? Dann entfällt Ihr Versicherungsschutz, vollständig oder teilweise. Dies aber nur un-

ter folgender Bedingung: Wir haben Sie auf die Rechtsfolge der Pfl ichtverletzung hingewiesen. Und 

zwar durch eine gesonderte schriftliche Mitteilung.

Die bessere Alternative: Das Kleingedruckte ganz groß
 Die Schriftgröße (12 pt) ist kundenfreund-
lich und rechtskonform.

 Der längste Satz umfasst nur 13 Wörter. 
Er hat eine „abperlende“ Struktur, ist also 
nicht verschachtelt. 

 Die insgesamt abstrakte und unper  sön-
liche Versicherungssprache wurde 
umgewandelt in einen persönlichen 
Dialog zwischen Versicherer und 
Versichertem:

  „bei Verletzung“ wurde zu 
„wenn Sie ... verletzt haben“. 

 „der Versicherer den Versicherungsneh-
mer“ wurde zu „wir Sie“.

 „des Versicherungsschutzes“ wurde 
personalisiert: „Ihr Versicherungsschutz“.

 In diesem Dialog kann sich der Versicher-
te persönlich angesprochen fühlen.

 Die Nominalphrasen wurden entschärft:
 „Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes“ wurde 
verbal und einfacher ausgedrückt durch 
„entfällt Ihr Versicherungsschutz, ganz 
oder teilweise“. 

 Die Nominalphrase „bei Verletzung einer 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit“ 
wurde ebenfalls verbal und damit einfa-
cher wiedergegeben durch „wenn Sie Ihre 
Auskunfts- oder Aufklärungsp# icht ver-
letzt haben“.

 Der Ausdruck „nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden“ wurde verein-
facht ausgedrückt durch „nach einem 
Versicherungsfall“. Dass die Obliegenheit 
besteht, geht bereits aus dem Kontext 
hervor.

Alternativtext zu den „Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers“
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